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Dekret der Konsistorialkongregation "Maxima
cura" vom 20. August 1910

Das Dekret der Konsistorialkongregation "Maxima cura" vom

20. August 1910 fasste die kirchenrechtlichen Vorschriften zur

Amt- und Pfründenentfernung von Pfarrern zusammen und regelte

die entsprechenden Verfahren. Pfarrer konnten nun nicht mehr

ausschließlich durch ein Urteil eines Kirchengerichts abgesetzt werden,

sondern die Bischöfe konnten sie fortan auch auf dem Verwaltungsweg

entfernen. Das Dekret war Teil der Maßnahmen Pius' X., die Disziplin des

Klerus zu heben.
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